jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 430 ABGB oder, an Mehrere
veraufllerten Sachen.

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 430.
Hat ein Eigenthimer eben dieselbe bewegliche Sache an zwey verschiedene Personen, an Eine mit, an die Andere ohne

Uebergabe verauRert; so gebuhrt sie derjenigen, welcher sie zuerst Ubergeben worden ist; doch hat der Eigenthimer
dem verletzten Theile zu haften.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/430
file:///

	§ 430 ABGB oder, an Mehrere veräußerten Sachen.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


